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	Muster-Merkblatt: Staatliche Hilfen für Schüler

	Liebe Eltern,
wenn Sie für Ihr Kind wirtschaftliche Unterstützung benötigen, damit der Schulerfolg gelingen kann, haben Sie die Möglichkeit, nachfolgend aufgeführte staatliche Leistungen für Ihr Kind zu erhalten. 
150 € für die Schulausstattung
Sie können am 1. August eines jeden Jahres 100 € für den Beginn des neuen Schuljahres bekommen und weitere 50 € am 1. Februar zum Beginn des 2. Halbjahres. Achten Sie darauf, dass Sie Belege über die Anschaffung von Schulmaterialien wie Füller, Schultasche oder Taschenrechner aufbewahren. Die Behörde kann die Anschaffung zu diesem Zweck nachprüfen.
Fahrtkosten
Ist Ihr Kind auf einen Schulbus angewiesen, können Sie einen Zuschuss zu den Fahrtkosten mit dem Bus oder der Straßenbahn erhalten. 
Förderunterricht
Förderunterricht wird in der Schule angeboten, damit Ihr Kind die Klassenziele auch erreichen kann. Ist dieses Ziel innerhalb der schulischen Lernförderung nicht ausreichend zu gewährleisten, können Sie auch Nachhilfe in Anspruch nehmen. 
Mittagessen 
In unserer Schule wird täglich eine warme Mahlzeit angeboten. Für die Teilnahme am Mittagessen können Sie einen Zuschuss erhalten. Ihr Eigenanteil beträgt aktuell 1 € pro Tag. 
Klassenfahrten 
Die Kosten für ein- oder mehrtägige Klassenfahrten werden in voller Höhe übernommen. Darin enthalten sind die Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung sowie Eintrittsgelder. 
Sportverein 
Es kann auch der Mitgliedsbeitrag für den örtlichen Turn- oder Fußballverein übernommen werden. Für Schüler stehen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres monatlich 10 € zur Verfügung. Dieses Geld wird unmittelbar an den Sportverein entrichtet. 
Sofern Sie weitergehende Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an das Jobcenter in Hamburg-Altona. Ansprechpartnerin ist Frau Müller, Tel. 040/123-0.
Mit freundlichen Grüßen
Paula Müller, Schulleitung



